
 

 
Justiz- und Sicherheitsdepartement 
des Kantons Luzern 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 4168  
6002 Luzern 
 
 
Luzern, den 8. Juni 2011 
 
 
Vernehmlassungsvorlage zum Entwurf einer Änderung des Gesetzes über das 
Anwaltspatent und die Parteivertretung (Anwaltsgesetz) 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 17. März 2011 die Möglichkeit gegeben, uns zum 
revidierten Anwaltsgesetz zu äussern. Die CVP Kanton Luzern dankt für die Möglich-
keit zur Meinungsabgabe und nimmt diese gerne wahr. 
 
1. Grundsätzliches 
 
Die Voraussetzungen für den Eintrag im Anwaltsregister und die Disziplinarmass-
nahmen sind seit dem Jahre 2000 im Bundesrecht festgelegt (Bundesgesetz über die 
Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, BGFA). Demgegenüber fallen die (erst-
malige) Erteilung, der Entzug und die Wiedererteilung des Anwaltspatents vollum-
fänglich in die Zuständigkeit der Kantone.  
 
 
2. Haltung der CVP 
 
Die CVP begrüsst eine gesetzliche Grundlage für den Entzug und die Wiedererteilung 
des Anwaltspatents. Sie erachtet es als irreführend, dass sich eine Person, die aus 
disziplinarischen Gründen den Anwaltsberuf nicht mehr ausüben kann, trotzdem 
Rechtsanwalt nennen kann. Mit der Revision geht es nicht zuletzt darum, eine Geset-
zeslücke zu füllen, die im Zusammenhang mit dem Erlass des oben genannten Bun-
desgesetzes auf kantonaler Ebene irrtümlich entstanden ist. 
 
Auch die Berufsverbände der Anwälte unterstützen die Revision, da diese das Publi-
kum vor fehlbaren Anwälten schützt. Einige Kantone kennen die Regelung bereits 
heute (Thurgau, Zürich). 
 
Die Regelung im Einzelnen erachtet die CVP als zweckmässig. Die CVP ist damit 
einverstanden, dass die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte für den 
Entzug zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde ahndet bereits heute Verletzungen der 
Berufsregeln nach Art. 12 BGFA. Sie kann Weisungen erteilen und Anwältinnen und 
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Anwälte mit Disziplinarmassnahmen belegen. Aufgrund ihrer Praxisnähe ist sie ge-
eignet, bei Missbräuchen Anwaltspatente zu entziehen. Der Entscheid soll wie vorge-
sehen ans Obergericht weiter gezogen werden können. Auch die Möglichkeit, der 
Wiedererteilung des Patents durch die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und 
Anwälte erachtet die CVP als richtig. 
 
 
Wir hoffen, dass unsere Überlegungen in Ihren weiteren Arbeiten Eingang finden und 
danken noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
 
Freundliche Grüsse 
CVP Kanton Luzern 
 
 
sig. Martin Schwegler     sig. Esther Schönberger 
Präsident      Kantonsrätin 


